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Text 

Tod des Angestellten. 

§ 24. 

(1) Stirbt ein Angestellter, dem vom Dienstgeber auf Grund des Dienstvertrages Wohnräume 
überlassen werden, so ist die Wohnung, wenn der Angestellte einen eigenen Haushalt führte, binnen 
einem Monat, sonst binnen vierzehn Tagen nach dessen Tode zu räumen. 

(2) Sind die Angehörigen des verstorbenen Angestellten, die mit ihm im gemeinsamen Haushalte 
gelebt haben, durch die Räumung binnen der Frist des Absatzes 1 der Gefahr der Obdachlosigkeit 
ausgesetzt, so kann das Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Wohnung liegt, eine Verlängerung der 
Räumungsfrist um höchstens zwei Monate bewilligen. Nur unter besonders berücksichtigungswerten 
Umständen darf eine weitere Verlängerung um höchstens einen Monat bewilligt werden. 

(3) Der Dienstgeber kann jedoch die sofortige Räumung eines Teiles der Wohnung verlangen, 
soweit dies zur Unterbringung des Nachfolgers und seiner Einrichtung erforderlich ist. 
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